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FuE Personalförderung

Forschergruppen 
Förderung der Forschungs- und Entwicklungsintensität in  
Thüringer Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

Fotografiert in der TU Ilmenau



Was wird gefördert? 

Teams, durch deren gemeinsame FuE-Tätigkeit wissen-
schaftliche wie auch technische Mitarbeiter/innen zum 
Wissens- und Technolgietransfer und zur Netzwerkbil-
dung zwischen Thüringer Forschungseinrichtungen und 
Thüringer Unternehmen befähigt werden 

Zuwendungsvoraussetzungen?

Das Forschungsthema ist für die zukünftige Entwick-
lung der Industrie in Thüringen von Bedeutung
Die Forschergruppe wird dem nichtwirtschaftlichen 
Bereich der Forschungseinrichtung zugeordnet
Unternehmen aus Thüringen begleiten die Arbeit der 
Forschergruppe in geeigneter Weise, d. h. Gründung 
von Industriebeiräten
Mindestens zweimal jährlich Tagung des Industriebei-
rates und regelmäßige Begleitung der Arbeit der For-
schergruppe im Projektverlauf

Wie erfolgt die Antragstellung?

Nur nach Aufruf durch die Thüringer Aufbaubank (TAB) 
in Abstimmung mit dem zuständigen Thüringer Minis-
terium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ge-
sellschaft (TMWWDG) zu bestimmten Stichtagen
Die Stichtage werden über das Internetportal der TAB 
bekannt gegeben
Vergabe der Zuwendung unter Hinzuziehung eines 
fachlichen Votums und Entscheidung einer Jury

Mindestens drei und höchstens sechs Wissenschaftler/innen oder 
technische Mitarbeiter/innen arbeiten in der Forschergruppe
Grundsätzlich sind Vollzeitstellen gemeint 

Wer wird gefördert? 

Forschungseinrichtungen mit einem Sitz in Thüringen, wenn deren beantrag-
te Projekte im nichtwirtschaftlich tätigen Bereich durchgeführt werden

Wie viel wird gefördert?
100 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben

Zuwendungsfähig: 
Tatsächlich anfallendes lohnsteuerpflichtiges Bruttogehalt für die Mitarbeiter/
innen der Forschergruppe
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung als Pauschalsatz in Höhe von 
20,175 % des zuwendungsfähigen lohnsteuerpflichtigen Bruttogehaltes, 
maximal den Wert der monatlichen Bemessungsgrundlage für die Renten-
versicherung - Ost im jeweiligen Kalenderjahr

Alle übrigen zur Projektdurchführung notwendigen Ausgaben z. B. für Fremd- bzw. 
Dienstleistungen, Reisekosten und Material werden als Pauschalsatz
in Höhe von 15 % der direkten zuwendungsfähigen Personalausgaben gefördert. 
Die Förderdauer beträgt höchstens drei Jahre.

Wir beraten Sie gern!
Abteilung Transferförderung
Claudia Friese
T 0361 7447 224 
claudia.friese@aufbaubank.de

Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9 
99084 ErfurtSt

an
d:

 A
pr

il 
20

19

Finden Sie uns auf

www.aufbaubank.de
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